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Preisanordnung Nr. 607.
— Anordnung über die Preise für Stromzuführun
gen für die Glühlampen- und Röhrenfertigung —

Vom 7. August 1956

§ 1
Für die Produkte der Waren-Nr. 36 69 00 00 — Strom

zuführungen — gelten die in dieser Preisanordnung 
festgesetzten Preise.

§ 2
(1) Für volkseigene Betriebe gelten die sich aus dieser 

Preisanordnung ergebenden Betriebs- und Industrie
abgabepreise als Festpreise. Die Industrieabgabepreise 
sind in den Preislisten (Anlagen 1 bis 7) zu dieser 
Preisanordnung aufgeführt. Die Betriebspreise wer
den in einer Liste vom Ministerium für Allgemei
nen Maschinenbau herausgegeben. Die Produktions
abgabe wird vom Ministerium der Finanzen bekannt
gegeben.

(2) Für alle übrigen Betriebe sind die Industrie
abgabepreise gemäß Abs. 1 Herstellerabgabepreise und 
gelten als Höchstpreise. Die in den Herstellerabgabe
preisen enthaltene Verbrauchsabgabe wird den übrigen 
Betrieben durch das Ministerium der Finanzen bekannt
gegeben.

§ 3
Die Preise gemäß § 1 gelten „frei Versandstation ver

laden, einschließlich brancheüblicher Jnnenverpak- 
kung“, bpi Selbstabholung „frei Fahrzeug verladen, 
einschließlich brancheüblicher Innenverpackung“. 
Außenverpackung gilt als Leinverpackung im Sinne 
der gesetzlichen Bestimmungen.

§ 4
Das Ministerium für Allgemeinen Maschinenbau 

regelt nach Einstufung der in dieser Preisanordnung 
aufgeführten Erzeugnisse in Güteklassen durch das 
Deutsche Amt für Material- und Warenprüfung 
(DAMW) die Abstufung der Preise entsprechend den 
erteilten Gütezeichen. Bis zur endgültigen Einstufung 
sind die Preise dieser Preisanordnung zu berechnen.

§ 5
(1) Für Erzeugnisse, welche gemäß § 1 in den Gel

tungsbereich dieser Preisanordnung fallen und in den 
Preislisten nicht erfaßt sind, werden die Preise von 
dem für die Preisbildung zuständigen Organ der 
staatlichen Verwaltung im Einvernehmen mit dem 
Minister für Allgemeinen Maschinenbau festgesetzt. Die 
Herstellerbetriebe sind verpflichtet, Preisanträge ein
zureichen.

(2) Der Minister für Allgemeinen Maschinenbau er
gänzt die Preislisten entsprechend den erteilten Preis- 
bewilligungen. Die Ergänzungen werden im Einverneh
men mit dem Vorsitzenden der Staatlichen Plankom
mission und dem Minister der Finanzen jährlich ver
öffentlicht.

(3) Die Durchführung dieser Preisanordnung regelt 
der Minister für Allgemeinen Maschinenbau.

§ 6
(1) Diese Preisanordnung tritt bezüglich § 5 Abs. 1 

mit ihrer Verkündung, bezüglich aller anderen Bestim
mungen am 1. Januar 1957 in Kraft. Sie gilt für alle 
Lieferungen, die ab L Januar 1957 erfolgen, sowie für


